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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1996/01/30 95/04/0178 2

Stammrechtssatz

Das Kriterium der mit der Landwirtschaft und Forstwirtschaft organisatorisch eng verbundenen Erscheinungsform

macht im Einzelfall Feststellungen darüber erforderlich, inwiefern die von einem Landwirt bzw Forstwirt ausgeübten

Tätigkeiten, die an sich dem Typus eines Nebengewerbes nach den im § 2 Abs 4 GewO 1994 aufgezählten

Tatbeständen entsprechen, mit dem landwirtschaftlichen bzw forstwirtschaftlichen Betrieb organisatorisch ver@ochten

sind, wobei sich eine absolute Grenze der Unterstellbarkeit solcher Tätigkeiten unter den BegriA des Nebengewerbes

der Landwirtschaft und Forstwirtschaft dort ergibt, wo die Ausübung der betreAenden Tätigkeiten dem

Erscheinungsbild eines Betriebes entspricht, wie er in Ansehung der jeweils in Frage stehenden Tätigkeiten von einem

Gewerbetreibenden losgelöst von der Landwirtschaft und Forstwirtschaft geführt wird (hier: Zimmermannsarbeiten).
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